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SIPO $ 41E Ab6.4
(Pflichtverteidigung im beschleunigten Verfahren)

Die Progpoee, ob eine Flelheitschefe von 6 Monelen at €rwtF
ten istr lst wöhrend des gesamten Verfahrens forllaufend zu
stelleq also auch inSesondere wlihrend der leufenden Haupt-
verhandlung. Eln Verteldlger ist euch dann zu bcstellen, wenn
sicl (ent) nach dem leEten \ilort des Algekl. in der Urteils.
bentung herausstollt, da8 eine solche tleihcitsstrafe verhängt
werden soll. In diesem Falle ist die Heuptvcrüandlung noch
vor Verkäldung des Urteils zu unterürechen, dem Angellrg.
ten ein Verteidiger zu be$ellen und die Hauptverhandlnng in
ihren weceatlichen feilen zu wiederholen.

OLG Braunschweig, Beschl. v.9.2.2üS - 1 Ss 5/05

.} Aus den Gründen: Die StA hat dem Angekl. und drei wei-
teren Besch. vorgeworfen, in Braunschweig am 6.9.20M ge-
mcinschaftlich im Warenhaus K. Kosmetikartikel gestohlen zu
haben. Wegen der einfachen Beweislagc und wegcn der U-Haft
von zwei der Besch. hat sie Antrag auf Entscheidung im be-
schleunigten Verfahren beim /G Braunschweig beantragt, und
zwar beim Jugendrichter, weil der ebenfalls beschuldigtc Bruder
D. des Angekl. A. St. W zur Tatzcit Heranwachsender war. Der
Jugendrichter ist dem Antrag der StA gefolgt und hat umgehend
Termin auf den 7.10.2004 festgesetzt. In der Hauptverhandtung
hat es den Angekl. in Übereinsiimmung mit dem Antrag der StA
zu einer Freiheitsstrafe von 6 M. verurteilt. Ein Verteidiger hat
nicht für den Angekl. an der Hauptverhandlung teilgenommen.
(...)

Die Revisicn [des Angekl.] ist zulässig und sie ist begründet,
weil die in zulässiger Form (vgl. g 344 Abs.2 S,2 SIPO) erho-
bene Verfahrensrüge durchgreift.
Es liegt der absolute Revisionsgrund des $ 338 Nr.5 SIPO vor,
weil die Hauptverhandlung im beschleunigten Verfehren in
Abwesenheit einer Person stattgefunden hat deren Anwesen-
heit das Gesetz zwingend vorschreibt.
Ftlr das beschleunigte Verfahren vor dem .4G ist die Mitwir-
kung eines Verteidigen vorgeschrieben, wenn eine Freiheits-
strafe von mindestens 6 M. zu erwarten ist ($ 418 Abs 4 SIPO).
Wann eine solche Strafe zu erwarten ist, beurteilt das Gericht
aufgrund einer äberschlägigen Prognoseentscheidung anhand
der allgemeinen Strafuumessungsgrilnde. Dabei kommt es

nicht auf den Zeitpunkt des Antrags der StA auf Durchflih-
rung des beschleuni$en Verfahrens oder auf den Zeitpunkt
der Terminsanberaumung an; viclmchr muß dicsc Prognosc
während des gesamten Verfahrens fortlaufend gestellt werden,
also insbes auch während der laufenden Verhandlung (OlG
Karlsruhe StV 199% 364 f..; BayObLG StV 199E, 36i1 f.; Gössel,
in: LR, SIPO, 25. A., $ 418 Rdnr.45; Tolladorff, in: KK, StPO,
$ 418 Rdnr. 11).
Hiemach liegt eine Verteidigerbestellung nach $ 418 Abs 4

StPO schon dann nahe, wenn - wie im vorliegenden Falle - der
SiEungsvertreter der StA die Verhängung einer Freiheitsstrefe
von 6 M. in seinem Plädoyer beantragt. Ein Verteidiger ist
aber spätestens dann zu bestellen, wenn sich (erst) nach dem
letzten Wtrrt des Angckl. in der Urteilsbcrätutrg herausstellt,
daß eine Freiheitsstrafe von mindestens 6M. verhängt werden
soll. In solch einem Falle hat das ÄG die Hauptverhandlpng
Doch vor Verkündung des Urteils zu unterbrecherl dem An-
gekl. einen Verteidiger zu bestellen und die Hauptverhandlung
in ihren wesentlichen Tbilen zu wiederholen. und zwar entwe-
der sofort oder innerhalb weniger Tage, soweit das Verfahren
sich nunmehr überhaupt noch zur Erledigung nach den

$$417ff. SIPO eipet (OLG Karlsruhe,BayObLG, Gösselund
Toll<sdoffijew. a. a. O.).

Mitgctcilt von RA "lan-Roben Funck, Braunschwcig.
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